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vorbehaltlich der Entschädigungs - Ansprüche

desjenigen , der durch die Unächtheit oder-

schlechte Qualität des gekauften Saamens

Schaden gelitten haben möchte.

Es wird daher sämtlichen Land - und Stadt-

Aemtern hiedurch aufgegeben , wenn derglei¬

chen Klagen gegen einen Saamenhändler , es

sey derselbe ein zum Hausierhandel mit Gar-

ten -Sämereyen Concessi 'onirter oder ein andrer

Kaufmann , bey ihnen angebracht werden möch¬

ten , und das Resultat der deshalb anaestell-

ten Untersuchung ergiebt , daß derselbe mit

unachtem oder schlechten verdorbenen oder nicht

gehörig aufgehenden Saamen das Publicum

getauscht habe , solches sofort an die Cammer

zu berichten , auch dem Saamenhändler selbst

allen ferner « Handel mit dieser Waare bey

Z bis 10 Rthlr . Brüche oder sonstiger xoli-

zeylicher Ahndung zu verbieten.

40 ) Cammer - Bekanntmachung vom

S . August 1820 . xubl . August  10.

Da der neue Weg von Tweelbäk nach Einschränkung

Hurrel bereits stark gebraucht wird , die Pas- des Gebrauchs

sage zu Wagen und zu Pferde darüber indeßg ^ vsnLweel-

erst im künftigen Frühjahr gestattet werden Me n. Hurrel,

kann , so wird es einem jedem , mit Ausnah¬

me der reitenden Post , bey fünf Rthlr « Bru¬

che für jeden Contraventionsfall , bis weiter
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